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Schulentwicklung 
 
 

I. Beschlussantrag 
 
Von dem Bericht zu den eingeleiteten Schulentwicklungsplanungen wird Kenntnis 
genommen.  
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 
Im Rahmen der Haushaltsberatungen haben die CDU-Fraktion mit Antrag Nr. 4, 15, 

16, die Fraktion der Freien Wähler Antrag Nr. 31, die Fraktion Grüne mit Antrag Nr. 

51 Zwischenberichte über die aktuellen Schulentwicklungsplanungen erbeten.  

 

Dazu darf zunächst auf folgende vorausgegangene Beratungen verwiesen werden:  

- Informationen im Verwaltungsausschuss am 10.05.2019 (BU 2019/089)  

- sowie am 05.07.2019 (BU 2019/088 und BU 2019/090). 

Die Ausgangslage am Berufsschulzentrum Geislingen als auch an den SBBZ 

Göppingen und Geislingen wurde mit aktuellen, akuten Raumbedarfen auf Grund 

gestiegener Schülerzahlen und zusätzlicher Bildungsgänge ausführlich dargestellt 

und der Haushaltsplanung 2020 zu Grunde gelegt.  

 

Zum derzeitigen Stand nach den Herbstferien kann dazu folgende Information 

gegeben werden: 

 

1. Berufsschulzentrum Geislingen 

 
Zur Lösung der Raumproblematik wurde ein umfangreicher Schulentwicklungs-
prozess in die Wege geleitet (BU 2019/090, VA am 05.07.2019). Dabei wurde unter 
3 Bewerbern die Firma GUS, Stuttgart, ausgewählt und beauftragt, festzustellen, wie 
viele Räume in welcher Qualität und in welcher Lage auf dem Schulcampus für 
einen geordneten Schulbetrieb erforderlich sind.  
Die Bearbeitung des Prozesses durch die Firma GUS hat schnellstmöglich im 
September d. J. begonnen mit  dem Ziel, die Ergebnisse dieses Prozesses noch vor 
der Sommerpause 2020 den Kreistagsgremien vorstellen zu können (siehe 
Terminplan unten).  
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Der Prozess läuft in enger Abstimmung mit den Schulleitungen der drei Schulen im 
BSZ Geislingen. Für die daraus voraussichtlich resultierenden Raumanforderungen 
ist danach bis zur finalen Umsetzung in Form eines Erweiterungsbaus mit einem 
Zeitraum von mindestens fünf Jahren zu rechnen. 
Um diesen Zeitraum überbrücken zu können, soll ein Schulraumprovisorium 
geschaffen werden, das bereits im TOP 8 zur Abstimmung gestellt wird (BU 
2019/234). 

 
 
2. SBBZ Göppingen und Geislingen 

Über die Raumproblematik an den beiden SBBZ wurde im VA am 10.05.2019 
(Beratungsunterlage 2019/089) ausführlich berichtet.  
Inzwischen wurde bei der Bodelschwingh-Schule in Geislingen schnellstmöglich in 
der Sommerferienzeit ein Schulraumprovisorium mit 3 Klassenzimmern und 
Sanitärräumen zum Schuljahresbeginn 2019/2020 erstellt.  
 
Für die gestiegene Schülerzahl in der Bodelschwingh-Schule in Göppingen wurde 
vor Jahren ein Containerprovisorium für zwei Schulklassen erstellt. Außerdem 
wurden in der Haierschule in Faurndau zum diesjährigen Schuljahresbeginn von der 
Stadt Göppingen Räume angemietet. Auch für die Wilhelm-Busch-Schule wurde 
schon im vergangenen Jahr ein Schulklassenprovisorium mit zwei Klassen- und 
zwei Nebenräumen sowie Sanitäranlagen erstellt, um dort Klassen, welche bis dahin 
im Obergeschoss des Gebäudes Bodelschwingh-Schule untergebracht waren, 
unterzubringen. Zur Nutzung der Obergeschossräume in der Bodelschwingh-Schule 
durch deren Schüler mit Körperbehinderungen wurde dort ein Aufzug in den 
vorhandenen Aufzugschacht eingebaut. 
Zur Durchführung eines Schulentwicklungsprozesses wurden drei Firmen zur 
Angebotsabgabe angefragt. Dabei erhielt die Firma Drees & Sommer den Zuschlag. 
Darüber wurde im VA bereits am 25.10.2019 berichtet. 
Der Starttermin vor Ort mit den Schulleitungen und dem SSA Göppingen wird am 
06.12.2019 stattfinden. Gemäß Terminplan (unten) wird der Prozess bis Juni 2020 
abgeschlossen, sodass er anschließend den Kreistagsgremien vorgestellt werden 
kann.  
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Parallel dazu gibt es weitere Überlegungen, wie die Zeit bis zu einer 
Schulerweiterung oder zu einem Schulneubau überbrückt werden kann, falls die 
Schülerzahlen weiter steigen. Diesbezüglich werden derzeit verschiedene 
Möglichkeiten geprüft. 

Die weitere Bearbeitung der Schulentwicklungsprozesse braucht zudem erhebliche 
neue Personalkapazitäten, da diese bislang in den Ergebnissen der OE-
Untersuchung der Ämter 32 und 33 nicht vorhanden sind. Insoweit muss dies im 
Rahmen der Umsetzung des Stellenplanes 2020 und der weiteren Bearbeitung der 
OE-Umsetzung intensiv weiter verfolgt werden. 
 

  
 
 

III. Handlungsalternative 
 
Derzeit grundsätzlich keine. Die Schulentwicklungsprozesse sind beauftragt. Mit der 
Erstellung wurde in Zusammenarbeit mit den Schulleitungen/SSA Göppingen 
begonnen. Über das weitere Vorgehen nach Abschluss der Prozesse und dem 
Vorliegen von Machbarkeitsstudien kann in 2020 vom Kreistag entschieden werden.     
 
 

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 
 
Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen im Haushalt 2019 und 2020 zur 
Verfügung. Für die Umsetzung der Maßnahmen werden im Haushalt 2021 ff 
entsprechend Mittel eingestellt; siehe Vorbericht Haushaltsplan 2020, Seite 49 – 
BSZ Geislingen, 300.000 €, SBBZ Göppingen und BS Geislingen Seite 50. Für die 
Durchführung des Schulentwicklungsprozesses in den SBBZ ist im Haushalt 2020 
ein Betrag von 100.000 € eingestellt. Außerdem stehen noch Mittel in Höhe von 
55.000 € aus dem Haushaltsjahr 2019 zur Verfügung.  
Für die ggf. erforderliche weitere Anmietung von Räumen für die Bodelschwingh-
Schule Göppingen wurde ein Betrag von 80.000 € mit Sperrvermerk in die 
Änderungsliste 2020 aufgenommen. 



- 4 - 
 
V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 

 
 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine 
Übereinstimmung 

1 2 3 4 5 

Zukunft der Jugend      

zukunft von Schule und Beruf      

Zukunft der Menschen mit Behinderung      

Zukunft der Gesundheitsvorsorge und -förderung      

       

      

Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt      

Außenwirkung      

       

       

 
 

 
gez. 
Edgar Wolff 
Landrat 
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